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DOKUMENTATION

»Wir brauchen die
Zusammenarbeit aller Akteure«

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege hat Ende letzten Jahres
eine »Aktuelle Standortbestimmung zu den Herausforderungen der Aufnahme und
Integration von Gefliichteten« vorgelegt, die hier auszugsweise dokumentiert wird.

(..) Die Freie Wohlfahrtspflege ist ein zen-
traler Akteur der Zivilgesellschaft. Thre
Strukturen mit iiber 100.000 Einrichtun-
gen und mehr als 1,7 Mio. Mitarbeitenden
leisten einen wichtigen Beitrag, um die ak-
tuellen Herausforderungen zu bewaltigen.
Auch das von ihr koordinierte und begleite-
te freiwillige Engagement von etwa 3 Mio.
Menschen pragt derzeit das Gesicht eines
weltoffenen Deutschlands, in dem Fliicht-
linge willkommen sind. Es tragt dazu bei,
die Herausforderung zu meistern.

1. Erstaufnahme

(...) Wenn Fluchtlinge in Deutschland an-
kommen, haben sie oft Verfolgung und
eine schwierige Flucht erlebt. Sie haben
alles hinter sich gelassen, hiufig Freun-
de und Verwandte verloren. Sie brauchen
Schutz, Ruhe und Privatsphare, um sich
von diesen Strapazen erholen zu konnen.
Die Unterbringung in grofSen Gemein-
schaftsunterkiinften verursacht jedoch
weiteren Stress. Aufgrund der raumlichen
Enge oder wegen Versorgungsengpissen
kann es dort zu Spannungen kommen. Ins-
besondere benotigen Kinder von Anfang
an Schutz vor Ubergriffen jeglicher Art und
eine geschlechtssensible Behandlung. (...)
Aus unseren Erfahrungen leiten wir die
folgenden Handlungsempfehlungen ab:

m Eswird sichergestellt, dass Fliichtlinge
direkt nach Einreise einmal registriert
werden, ihre Aufenthaltsgestattung
erhalten und so ihre Rechte als Asyl-
suchende wahrnehmen kénnen.

m Es werden Vorkehrungen dafir ge-
schaffen, dass die Durchfithrung eines
fairen Asylverfahrens deutlich schnel-
ler erfolgt. Hierbei ist anzuregen, das
schriftliche Verfahren auf weitere Fille
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von offensichtlich begriindeten Antragen
auszudehnen und eine Altfallregelung zu
erwagen. Auch bei schnellen Asylver-
fahren muss der Sachaufklarungspflicht
Genuige getan werden. Flichtlingen ist
die Moglichkeit zu geben, angebliche
Widerspriiche vor Ablehnung ihres
Asylantrages aufklaren zu konnen. Dies
verringert die Wahrscheinlichkeit eines
folgenden Rechtsbehelfs und ermoglicht
eine schnellere Integration.

Es wird durch vorausschauende Pla-
nung sichergestellt, dass ausreichende
Kapazititen vorhanden sind, damit
Flichtlinge schnell untergebracht wer-
den konnen, wenn sie eintreffen. Die
Kommunen sind mit ausreichendem
zeitlichem Vorlauf tber die Planung
der Unterbringung von Asylsuchenden
zu informieren. Es sollten alle Mog-
lichkeiten genutzt werden, um mit den
Kommunen Einvernehmen herzustel-
len. Die Burgerschaft der Kommunen
sollte moglichst frithzeitig informiert
und eingebunden werden. Eine sinn-
volle Moglichkeit sind »Runde Tische«
aller gesellschaftlichen Akteure.

Die Unterbringung in Notunterkunf-
ten sollte auf einen kiirzest moglichen
Zeitraum beschriankt werden.
Familien sollten nicht auseinanderge-
rissen werden, zum Beispiel, wenn sie
nacheinander einreisen und auf unter-
schiedliche Bundeslander verteilt wer-
den. Auch sollten Familienmitglieder
zusammengefithrt werden, wenn sie auf-
einander angewiesen sind, aber nicht der
Kernfamilie angehoren.

Es wird angestrebt, dass Flichtlinge
so schnell wie moglich Erstaufnah-
meeinrichtungen verlassen und in die
Kommunen ziehen kénnen. Die Kom-
munen werden unterstiitzt, ausreichen-

den Wohnraum zur Erstaufnahme zur
Verfligung stellen zu konnen.

2. Kinder- und Jugendhilfe
und Schule

Die Halfte aller nach Deutschland einrei-
senden Flichtlinge ist jiinger als 27 Jahre
und damit Zielgruppe der Jugendhilfe. Ein
Drittel sind minderjahrig und reisen beglei-
tet oder unbegleitet ein. Politik, Verwal-
tung und andere 6ffentliche Einrichtungen
haben die Belange, die Interessen und das
Wohl des Kindes zu berticksichtigen. Die
Schule oder die Dienste und Einrichtun-
gen der Kinder- und Jugendhilfe wie z. B.
Kindertagesstatten gehoren zu den ersten
Orten des Regelsystems, mit denen sie bzw.
ihre Eltern in Kontakt kommen. (...)

Die Verbinde der Freiten Wohlfahrts-
pflege unterstitzen in vielfaltiger Form
die Integration von Flichtlingen als Tra-
ger von Kindertageseinrichtungen, von
Familienbildung und -beratung, von
Angeboten der Schulsozialarbeit, der
Jugendberufshilfe, von Jugendwohnen,
von Jugendmigrationsdiensten als auch
im Rahmen der Inobhutnahme und einem
ausdifferenzierten System von Anschluss-
mafSnahmen in vollstationdren Einrich-
tungen und teilbetreuten Wohnformen der
Kinder- und Jugendhilfe sowie von spezifi-
scher Unterstutzung fiir junge Volljahrige.

Aus unseren Erfahrungen leiten wir
folgende Handlungsempfehlungen ab:

m Das Kindeswohl von begleiteten als
auch unbegleiteten Kindern und Ju-
gendlichen ist vorrangig zu berticksich-
tigen. Dies gilt bei der Aufnahme bzw.
Inobhutnahme, der Verteilung, der In-
tegration wie auch bei Ruckfithrungen.
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m Die Umsetzung von Rechtsanspriichen
und die Verwirklichung der Standards
in der Kinder- und Jugendhilfe sind
sicherzustellen. Es sind ausreichend
Angebote zur Verfuigung zu stellen.

® Um das Recht auf Bildung und die freie
Entfaltung der Personlichkeit verwirkli-
chen zu konnen, muss die ziigige Integ-
ration in das deutsche Schulsystem bzw.
in Kindertagesstatten gewahrleistet
sein.

m Schule und Einrichtungen der Jugend-
hilfe mussen interkulturell gedffnet und
Mitarbeitende entsprechend geschult
sein, um besondere Bedarfslagen er-
kennen und kommunizieren zu konnen.

m Eine Vertretung unbegleiteter Kinder
und Jugendlicher durch qualifizierte, un-
abhingige Vormiinder ist von Beginn an
sicherzustellen. Ebenso bedarf es qualifi-
zierter Beratung zum und anwaltschaft-
licher Vertretung im Asylverfahren.

® Um in der Kinder- und Jugendhilfe
eine qualifizierte professionelle Arbeit
mit geflichteten Kindern, Jugendli-
chen und Eltern sicherzustellen, miis-
sen die Personal- und Sachausstattung
verbessert und notwendige Sprach-
mittlungskosten refinanziert werden.

m Notwendig sind differenzierte kultur-
und migrationssensible Angebote der
Bildung, Beratung, Begleitung und Un-
terstutzung von Kindern, Jugendlichen
und ihrer Familien. Fliichtlinge sollten
in einer Sprache, die sie verstehen, tiber
die Leistungen der Kinder- und Jugend-
hilfe informiert werden. Dazu ist auch
aufsuchende Sozialarbeit notwendig.

m Der Zugang zu Beschwerde-/Ombuds-
stellen der Kinder- und Jugendhilfe ist zu
gewihrleisten. Dies gilt insbesondere fiir
unbegleitete minderjahrige Fliichtlinge in
der Phase der vorlaufigen Inobhutnahme
bzw. bis zur Bestellung des Vormunds.

3. Ausbildung, Arbeit

Drei Viertel der in Deutschland ankommen-
den Fluchtlinge sind im Alter von 15 bis 65
Jahren und damit im erwerbsfahigen Alter.
Ausbildung, Qualifizierung und Arbeit sind
ein zentraler Schliissel fiir eine erfolgreiche
Integration. Aus Sicht der Aufnahmegesell-
schaft und aus Sicht der Betroffenen ist es
(auch) fur die Flichtlinge wichtig, den Ar-
beitsmarktzugang moglichst frithzeitig zu
ermoglichen. Wie schnell eine Integration
in den Arbeitsmarkt tatsachlich gelingen
kann, hiangt von vielen Faktoren ab. Ent-
scheidend sind insbesondere der rechtliche

Zugang, die Sprachkenntnisse, vorhandene
Qualifikationen und deren Anerkennung,
der Bedarf an Nachqualifizierung und die
(regionale) Nachfrage auf dem deutschen
Arbeitsmarkt. Grundsitzlich miissen An-
strengungen unternommen werden, dass
alle erwerbsfahigen Menschen in Deutsch-
land bei der Integration in den Arbeits-
markt adaquat unterstiitzt werden. (...)
Aus unseren Erfahrungen leiten wir
folgende Handlungsempfehlungen ab:

m Durch die Verlangerung des Aufent-
halts in der Erstaufnahmeeinrichtung
verlangert sich auch das Arbeitsverbot
fur Asylsuchende. Asylsuchende soll-
ten jedoch unabhangig von der Unter-
bringung spatestens nach 3 Monaten
Zugang zum Arbeitsmarkt haben. Die
Nachrangigkeitspriifung sollte entfal-
len. Sie fuhrt zu unnétiger Burokratie
und haufig zu einem faktischen Aus-
schluss vom Arbeitsmarkt.

m Die beruflichen Kompetenzen (hierzu
gehoren auch Kenntnisse der deutschen
Sprache, Fuhrerscheinbesitz, etc.) und
die im Heimatland erworbenen Qua-
lifikationen der Fliuchtlinge sollten
unverzuglich festgestellt und erfasst
werden, um einen schnellen Zugang
zum Arbeitsmarkt entsprechend ihrer
Qualifikation vorzubereiten.

m Alle Schutzberechtigten mit Aufenthalts-
erlaubnis und Geduldete sollten von An-
fang an Zugang zur Arbeitsforderung
nach SGB II- und SGB III und Ausbil-
dungsforderung gemafl BAf6G und BAB
haben. Fiir Asylbewerber/innen gilt, dass
sie Zugang zu diesen Leistungen erhalten
sollten, wenn das Asylverfahren nicht in
einer angemessenen Frist von sechs Mo-
naten nach Einreise abgeschlossen wird.
Mit Blick auf BAf6G und BAB muss der
Zugang spatestens ermoglicht werden,
wenn nach 15 Monaten mit dem Uber-
gang zu Analogleistungen nach SGB XII
der Lebensunterhalt nicht mehr nach
AsylbLG gesichert ist.

m Die Altersgrenze fiir BAf6G und Aus-
bildungsférderung/Berufsausbildungs-
beihilfe sollte fiir Schutzberechtigte und
Geduldete angehoben werden, wenn sie
durch die Flucht, die Dauer des Asyl-
verfahrens oder ggf. nachzuholende
Schulabschliisse ein Alter erreichen,
das eine Forderung ausschliefSt.

m Die Beseitigung von migrationsbeding-
ten Vermittlungshemmnissen sollte in
den Katalog grundlegender Ziele des
SGB II und III aufgenommen werden.
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Konkret bedeutet dies die Anerkennung
bestehender Abschliisse und Kompe-
tenzen, die Anpassungsqualifizierung
und die Forderung der Kenntnis der
deutschen Sprache.

Das Verfahren zur Anerkennung be-
ruflicher Qualifikationen muss ver-
einfacht werden. Es sollte kostenfrei
sein. GleichermafSen sollte fuir die Teil-
nahme an Sprach- und Integrations-
kursen auch wihrend des Bezugs von
Leistungen nach dem Asylbewerber-
leistungsgesetz und dem SGB II die
Kostenfreiheit gelten.

Die Angebote abschlussbezogener
Nachqualifizierung fur gering quali-
fizierte Arbeitslose und beschaftigte
Personen mit und ohne Migrations-
hintergrund miuissen erweitert werden.
Berufs- und ausbildungsbegleitende
Moglichkeiten zur Sprachforderung
missen bedarfsdeckend zur Verfi-
gung stehen und als Regelleistungen
im SGB II und III verankert werden.
Angebote des grundstandigen Erwerbs
der deutschen Sprache einschliefSlich
Mafinahmen zur Alphabetisierung und
Grundbildung miussen als Vorausset-
zung fiir jede weitere Forderung flachen-
deckend zur Verfugung stehen. Es be-
darf jetzt einer Ausbildungsoffensive fiir
DAF/DAZ-Lehrkrifte und das Personal
der Beschaftigungs- und Bildungstrager.
Fuir Schutzberechtigte, Geduldete und
Asylsuchende, die weit entfernt von
einer Integration auf dem Arbeits-
markt sind, miissen qualifizierende
und arbeitsmarktgerechte Angebote
der offentlich geforderten Beschafti-
gung ausgebaut werden.

Die Mittel fur arbeitsmarktpolitische
MafSnahmen, fiir die berufsbezogene
Deutschforderung, fur Ausbildungsfor-
derung und fiir qualifiziertes Personal
in den Arbeitsagenturen und Jobcentern
mussen entsprechend diesem Bedarf
weiter aufgestockt werden. Zusatzliche
Finanzmittel sind notig, damit die auch
auf gesellschaftlichen Zusammenhalt
zielende Initiative der Bundesarbeits-
ministerin, sowohl Flichtlingen als
auch langzeitarbeitslosen Menschen
zu einem beruflichen Neustart am Ar-
beitsmarkt zu verhelfen, greifen kann.
Bei der Forderung der beruflichen Wei-
terbildung nach § 16 Abs. 1 SGB II i.
V. m. §§ 81 ff. SGB III sollten lingere
Lernzeiten berticksichtigt werden kon-
nen. Fir VollzeitmafSnahmen, die zu
einem Abschluss in einem allgemein
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anerkannten Ausbildungsberuf fithren,
miissen gegeniiber einer entsprechen-
den Berufsausbildung um mindestens
ein Drittel der Ausbildungszeit ver-
kiirzt sein. Eine verkiirzte Ausbildung
stellt hohere Leistungsanforderungen.
Fluchtlinge, aber auch Leistungsbe-
rechtigte im Rechtskreis SGB Il konnen
diese Anforderungen ggf. nicht erfiillen
und benotigen anstelle einer zwingend
verkuirzten Ausbildungsdauer die Op-
tion einer langeren Lernzeit.

m Bei der Vermittlung und Arbeitsfor-
derung im SGB II und IIT muss eine
Berufsausbildung Vorrang gegentiber
niedrig qualifizierter Beschaftigung
haben, da sich mit einer Ausbildung
weitaus mehr Perspektiven eroffnen.
Solange die Ausbildung lauft, muss
der Lebensunterhalt auch bei Inan-
spruchnahme 6ffentlicher Leistungen
als gesichert gelten. Einschrankungen
bei Aufenthaltstiteln, die das Aufent-
haltsrecht von der Lebensunterhalts-
sicherung abhingig machen, darf es
hierbei nicht geben.

m Geduldeten sollte fiir die Dauer der
Ausbildung eine Aufenthaltserlaubnis
erteilt und nach Abschluss eine dau-
erhafte Perspektive eroffnet werden.

m Der Mindestlohn muss auch fur
Schutzberechtigte, Asylsuchende und
Geduldete gelten.

m Wirtschaft und Arbeitgeber sollten Prak-
tika und Ausbildungsplatze bereitstellen.

m Kompetenzfeststellungsverfahren
sind weiterzuentwickeln, damit auch
die jenseits der formalen Abschliisse
nachzuweisenden Kompetenzen doku-
mentiert werden konnen. Dies kann
zum Beispiel im Rahmen von Praktika
und Arbeitsproben erfolgen.

m Im Hinblick auf die Unterstiitzungs-
bedarfe von heranwachsenden Flicht-
lingen bei ihrer beruflichen wie auch
sozialen Integration mussen gemein-
same Angebote der Jugendhilfe und
Arbeitsforderung ausgebaut werden.

4. Gesundheit

(...) Die Verbinde der Freien Wohlfahrts-
pflege unterstitzen Flichtlinge bei der
medizinischen Versorgung mit einem
breiten Spektrum an Angeboten der ge-
sundheitlichen Regelversorgung, zum
Beispiel als Trager von Krankenhdusern
und Einrichtungen der Gesundheitsver-
sorgung wie zum Beispiel sozialpsychiat-
rischen Zentren. Neben der Regelversor-

gung sind die Verbande auch Trager der
spezialisierten Psychosozialen Zentren
fur Fluchtlinge und Folteropfer. (...)
Aus unseren Erfahrungen leiten wir
folgende Handlungsempfehlungen ab:

m Die medizinische Versorgung der
Asylsuchenden und Geduldeten sollte
sich nach dem Leistungskatalog der
GKV richten. Die Einfithrung einer
Gesundheitskarte fiir Asylsuchende
ist fur die Vereinfachung des Ver-
waltungsverfahrens zur Ubernahme
von Behandlungskosten sowohl fiir
die Asylsuchenden als auch fiir die
Behorden ein sinnvolles Instrument.

m Die Kosten von Dolmetscher- und
Fahrtkosten sollten nach SGB V er-
stattungsfahig sein. Diese Kosten kon-
nen bisher zwar bei Leistungsberech-
tigten nach dem AsylbLG im Rahmen
des Ermessens tibernommen werden,
nicht aber bei GKV-Versicherten.

m Das Verfahren zur Kosteniibernahme
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
sollte vereinfacht und die Beurteilung
der Notwendigkeit von entsprechen-
dem Fachpersonal eingeschatzt werden.

m Ein System zur systematischen Identi-
fizierung von besonders schutzbediirf-
tigen Fluchtlingen gemafS Art. 22 der
Aufnahmerichtlinie und ein bedarfsge-
rechtes Angebot zur gesundheitlichen
Versorgung psychisch belasteter und
traumatisierter Fluchtlinge sind zu
errichten. Um eine angemessene psy-
chosoziale Versorgung der Fliichtlinge
sicher zu stellen, ist der Ausbau und
die finanzielle Absicherung der Psycho-
sozialen Zentren bzw. entsprechender
Netzwerkstrukturen zur frithzeitigen
Erkennung und angemessenen Unter-
stiitzung traumatisierter Fluchtlinge
erforderlich. Sie sollten als Teil der
Regelversorgung anerkannt werden.

m Die Bedarfsplanung von Kassensitzen
muss den Zuzug von Flichtlingen ange-
messen berticksichtigen (§§ 95-105 SGB
V) und die Kostenerstattung auch wei-
terer Mafsnahmen zur psychologischen
Stabilisierung neben den drei Richtlinien-
Therapien (tiefenpsychologisch fundier-
te Psychotherapie, Psychoanalyse und
Verhaltenstherapie) sollte fur Fluchtlinge
bedarfsgerecht angepasst werden.

5. Wohnen

(...) Die Verbinde der Freien Wohlfahrts-
pflege fordern die Unterbringung von

Flichtlingen in Wohnungen durch ihre
Migrationsfachdienste, Projekte zur Woh-
nungsvermittlung oder bieten Unterkunft
im Rahmen der Trigerschaft von Gemein-
schaftsunterkiinften in den Kommunen.
Aus unseren Erfahrungen leiten wir
folgende Handlungsempfehlungen ab:

m Esbedarf eines umfangreichen Program-
mes fir den sozialen Wohnungsbau,
Beseitigung von Zugangsbarrieren zum
Wohnungsmarkt und realistischer Rege-
lungen zur Ubernahme von Mietkosten
und Kautionen fir alle einkommens-
schwachen Menschen in Deutschland.

m Wenn es unvermeidlich ist, Fliichtlinge
in Gemeinschaftsunterkiinften unter-
zubringen, sollten das Wohlergehen
der Flichtlinge und die Teilhabe im
Gemeinwesen oberstes Gebot sein. Um
dem gerecht zu werden, bedarf es Vor-
gaben fur Mindeststandards. Gemein-
schaftsunterkiinfte sollen sich von ihrer
Lage und Beschaffenheit in das Ge-
meinwesen einfligen. Infrastrukturelle
Anbindung zu Kitas, Schulen, Arzten
und Einkaufsmoglichkeiten sowie Stat-
ten kultureller Begegnung sind wichtig.
Der Zugang zu Sozial-, Rechts- und
Verfahrensberatung muss gewahrleistet
sein. Es muss sichergestellt sein, dass
sich Asylsuchende auf ihr Asylverfahren
konzentrieren konnen. (...)

6. Zusammenleben in Deutschland

Zuwanderung verandert das Leben in
Deutschland und Europa. Sie ist eine
Chance zu mehr kulturellem Reichtum in
der Einwanderungsgesellschaft sowohl fur
Zugezogene als auch fir Alteingesessene.
Dies erfordert gegenseitige Lernprozesse,
die gesellschaftlicher Vielfalt Rechnung tra-
gen. Dies kann auch zu Konflikten fiihren,
die diskursiv ausgetragen werden mussen.
Grundlegende Akzeptanz fur die demokra-
tische Grundordnung muss in der Gesell-
schaft gelebt und vermittelt werden. (...)
Die Verbande der Freien Wohlfahrtspfle-
ge setzen sich durch vielfaltige Initiativen fir
ein Miteinander und kulturellen Austausch
in der Einwanderungsgesellschaft ein.
Aus unseren Erfahrungen leiten wir
folgende Handlungsempfehlungen ab:

m Fremdenfeindlichen und rassistisch mo-
tivierten Straftaten wie Ubergriffen auf
Fluchtlinge und Flichtlingsunterkiinfte
muss sofort und entschlossen seitens
Justiz und Politik begegnet werden.
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m Es missen geeignete MafSnahmen
zum Schutz von Flichtlingen ergrif-
fen werden.

m Staat und Zivilgesellschaft sind gefor-
dert, die Diskussion iiber die Aufnah-
me von Fluchtlingen zu versachlichen.

m Die Politik muss die Entwicklung unserer
Einwanderungsgesellschaft verantwor-
tungsbewusst begleiten und zum Beispiel
im Rahmen politischer Bildungsarbeit
unterstitzen. Es darf nicht geschehen,
dass gesellschaftliche Gruppen wie z.
B. die judische Gemeinschaft oder Men-
schen mit nicht-weifler Hautfarbe zum
Ziel von Diskriminierungen werden. Der
Anerkennung der Wirde, der Freiheit
und der Rechte aller Menschen muss in
allen gesellschaftlichen Gruppen Gel-
tung verschafft werden.

m Kommunales Wahlrecht und politi-
sche Beteiligung von Schutzberechtig-
ten sollten ermoglicht werden.

7. Buirgerschaftliches Engagement

(...) Das freiwillige Engagement bedarf, um
es langfristig zu sichern, der Koordinie-
rung durch hauptamtlich Mitarbeitende.
Dies beinhaltet: Engagementfelder identi-
fizieren, attraktive Angebote formulieren
und aktiv bewerben, Engagierte begleiten,
qualifizieren und ihr Engagement aner-
kennen. Engagierte benotigen konkrete
Ansprechpersonen, welche sie unter-
stiitzen und begleiten. Uberforderungen
von Engagierten miissen vermieden bzw.
schnellstmoglich erkannt und entgegen-
gewirkt werden. Es bedarf oft aber auch
einer Qualifizierung von Hauptamtlichen
fur Begleitung der Ehrenamtlichen.

Die Bestarkung und Befihigung von
Fluchtlingen zur Selbsthilfe, ist eine be-
wihrte Methode und geeigneter Weg,
Integration zu ermoglichen. Hier ist in
erster Linie die Selbstversorgung zu un-
terstiitzen. Die Verbande der Freien Wohl-
fahrtspflege unterstiitzen Selbsthilfe mit
sozialraumlichen Ansitzen und durch Be-
ratung, stellen Raumlichkeiten und Kom-
munikationsmoglichkeiten zur Verfuigung.

Aus unseren Erfahrungen leiten wir
folgende Handlungsempfehlungen ab:
m Freiwilliges Engagement braucht eine

ausfinanzierte Infrastruktur, die die

Freiwilligen stuitzt, Bedarfe und Angebo-

te koordiniert und bei Konflikten oder

Problemen Hilfestellung leistet. Erst eine

langfristige Unterstiitzung zur Verfesti-

gung des Engagements erzeugt Nachhal-
tigkeit. Freiwillig Engagierte brauchen

Schutz und Moglichkeiten zur Reflexion
und zum Austausch wie zum Beispiel
Supervision. Sie brauchen Zugang zu
Netzwerken und Wertschatzung ihrer
Arbeit. Mitsprache und Beteiligung sind
ein wesentlicher Bestandteil der Wert-
schitzung von Engagierten.

m Hauptamtliche Aufgaben diirfen nicht
durch freiwilliges Engagement ersetzt
werden. Es muss deshalb angesichts
der wachsenden Aufgaben eine stabi-
le und ausreichende Finanzierung der
hauptamtlichen Strukturen, insbeson-
dere auch im Handlungsfeld der Fliicht-
lingssozialarbeit sichergestellt sein. {...)

8. Beratungsstrukturen

(...) Fluchtlingssozialarbeit in den Kom-
munen unterstiitzt Asylsuchende nach der
Erstaufnahme und vor Abschluss ihres
Asylverfahrens, wenn sie schon auf die
Kommunen verteilt sind und nach Ableh-
nung des Asylantrages. Sie bietet soziale
Hilfen, damit sie ihren Alltag selbstbe-
stimmt organisieren und an der Gesell-
schaft teilhaben konnen. Asylsuchende
werden in ihren sozial- und aufenthalts-
rechtlichen Fragen beraten sowie zu ihrem
Asylverfahren, wenn es in der Zeit der
Erstaufnahme nicht abgeschlossen ist. Sie
erhalten Unterstutzung bei der Zusam-
menfuhrung ihrer Familien. Migrations-
beratung fiir erwachsene Zuwanderer und
die Jugendmigrationsdienste beraten und
begleiten Zuwanderer, anerkannte Fliicht-
linge und Asylsuchende vor, wahrend und
nach dem Integrationskurs. Sie untersttit-
zen in Fragen des Alltags und bei der In-
tegration. Sie helfen den Ubergang von
Schule und Beruf zu erleichtern, Zugange
zu Ausbildung und Arbeit zu schaffen und
informieren tiber Fordermoglichkeiten wie
Berufsausbildungsbeihilfe und BAf6G. Sie
unterstiitzen, dass vorhandene (schulische
und berufliche) Kompetenzen und Quali-
fikationen festgestellt werden und schaffen
Begegnungen im Gemeinwesen zwischen
Menschen unterschiedlicher Kulturen.
Aus unseren Erfahrungen leiten wir
folgende Handlungsempfehlungen ab:

m Asylsuchende miissen von Anfang
an bedarfsgerechte Informationen
bekommen und Zugang zu qualifi-
zierten Beratungsangeboten haben.

m Die Migrationsfachdienste wie Asyl-
verfahrensberatung, Sozialberatung,
Flichtlingssozialarbeit sowie die Mi-
grationsberatung fiir erwachsene Zu-
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wanderer, Jugendmigrationsdienste und
Integrationsprojekte miissen in ihrer
Ausstattung dringend dem Bedarf an-
gepasst und damit erheblich ausgebaut
werden. Der Personalschliissel muss
entsprechend den unterschiedlichen
Aufgaben und Bedarfen angemessen
sein. In jeder Erstaufnahmeeinrichtung
sollte eine bedarfsdeckende Beratung
zum Asylverfahren und Sozialberatung
angeboten werden. Insofern die Asyl-
verfahren nicht nach der Erstaufnah-
me abgeschlossen sind, bedarf es auch
in den Kommunen der Beratung zum
Asylverfahren.

Beratungsangebote sollten entsprechend
dem Subsidiaritdtsprinzip von Freien
Tragern angeboten werden. Beratung
erfordert auch das notwendige Vertrau-
ensverhiltnis zwischen Mitarbeitenden
der Einrichtungen und Fliichtlingen, das
Flichtlinge aufgrund problematischer
Erfahrungen mit staatlichen Stellen im
Herkunftsland auch in Deutschland
oftmals nicht aufbauen konnen. Da-
her sollte die Beratung von staatlichen
Strukturen unabhingig sein.
Qualifizierte Beratung erfordert pro-
fessionell ausgebildete und interkul-
turell geschulte Sozialpadagoginnen
und -padagogen mit Kenntnissen im
Aufenthalts-, Asyl- und Sozialrecht und
uber die wichtigsten Herkunftslander.
Dazu ist die Ausbildung der Sozialpad-
agoginnen und -padagogen anzupassen.
Sie miissen mit zusitzlichen Dolmet-
scher/innen und Sprachmittler/innen
in ausreichendem MafSe ausgestattet
sein, insofern sie nicht selbst tiber die
jeweils erforderlichen Sprachkenntnisse
verfugen. Das Schweigegebot und der
Grundsatz der Vertraulichkeit sowie an-
dere datenschutzrechtliche Regelungen
sind einzuhalten. Personliche Beratung
und Begleitung muss durch ausreichen-
de und gut strukturierte Informationen
unterstutzt werden. Das Angebot sollte
niedrigschwellig sein und aufsuchende
Angebote beinhalten. (...)
Beratungsstellen der Kinder- und Ju-
gendhilfe (z. B. Erziehungs- und Fami-
lienberatung, Kinderschutzberatung),
der Gesundheitsversorgung oder der
Behindertenhilfe mussen sich interkul-
turell weiter 6ffnen und das spezifische
Wissen vertiefen, das fur die kompetente
Beratung von Fluchtlingen erforderlich
ist: u. a. Wissen uber ihre Lebensbe-
dingungen, Wissen tiber Traumafolgen.
www.bagfw.de [

216.73.218.0, am 11.03.2026, 01:04:23. ©
" mit, for oder Ir

Erlaubnis



https://doi.org/10.5771/1613-0707-2016-2-15

	1. Erstaufnahme
	2. Kinder- und Jugendhilfe und Schule
	3. Ausbildung, Arbeit
	4. Gesundheit
	5. Wohnen
	6. Zusammenleben in Deutschland
	7. Bürgerschaftliches Engagement
	8. Beratungsstrukturen

